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RECHTSTIPPS FÜR ALUMNI

Romeo und Julia am Arbeitsplatz: Was ist erlaubt?
Viele Liebesbeziehungen ent-
stehen am Arbeitsplatz. Sie sind 
grundsätzlich Privatsache und 
aus arbeitsrechtlicher Hinsicht 
meistens unproblematisch. An-
ders präsentiert sich die Rechts-
lage aber dann, wenn Abhän-
gigkeiten und Interessenkon-
flikte bestehen. 

Beziehungsverbote zwischen 
Arbeitnehmenden am Arbeits-
platz sind in der Schweiz nicht 
zulässig und damit im Fall einer 
diesbezüglichen Weisung des 
Arbeitgebers auch nicht ver-
bindlich. Arbeitnehmende ha-
ben diesbezüglich in der Regel 
auch keine Mitteilungspflicht. 
Dem Arbeitgeber ist es unter-
sagt, den Arbeitnehmenden 
entsprechende Fragen zu stel-
len. Tut er dies dennoch, darf 
sich der Arbeitnehmende auf 
das Notwehrrecht der Lüge be-
rufen und die Frage unwahr 
beantworten, ohne dass dies 
rechtliche Nachteile für ihn zur 
Folge haben darf.

Aufklärung in heiklen Fällen 
An einer Beziehung von Mitar-
beitenden z.B. auf Sachbearbei-
tenden-Stufe wird der Arbeit-
geber  keinen Anstoss nehmen. 
Die Lage verändert sich aber 
dann, wenn Vorgesetzte mit di-
rekt Unterstellten oder Mitar-
beitende auf hoher Kaderstu-
fe miteinander eine Liebesbe-
ziehung eingehen. Abhängig-
keiten und Interessenkonflikte 
sind möglich, etwa wenn bei 
einem Verhältnis zwischen dem 
Vorgesetzten der Geschäftslei-
tung und seiner Stellvertreterin 
die anderen Geschäftsleitungs-
mitglieder aus Angst vor Re-
pressalien ihre Meinung zu be-
stimmten Themen nicht mehr 
offen sagen und damit die In-
teressen des Unternehmens ge-
fährdet werden oder wenn bei 
einem Verhältnis zwischen ei-

ner vorgesetzten und einer ihr 
unterstellten Person bei den 
übrigen Mitarbeitenden des 
Teams der Anschein von Günst-
lingswirtschaft entsteht. 
Bei Beziehungen zwischen Vor-
gesetzten und direkt Unter-
stellten, wenn die Vermeidung 
von Interessenkollisionen und 
die persönliche Unabhängig-
keit besonders wichtig ist oder 
wenn hochrangige Kaderper-
sonen betroffen sind, besteht 
nicht nur ein Recht des Arbeit-
gebers nachzufragen, sondern 
sogar eine aktive Aufklärungs-
pflicht der betroffenen Arbeit-
nehmenden. Den Arbeitneh-
menden insbesondere auf ho-
her Kaderstufe sei geraten, eine 
Liebesbeziehung offenzule-
gen. Wird diese verschwiegen 
und schliesslich doch entdeckt, 
führt dies zwangsläufig zum 
Vertrauensverlust und folglich 
in vielen Fällen zur Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses – und 
zwar nicht primär wegen der 
Liebesbeziehung, sondern we-
gen des zerstörten Vertrauens. 

Kündigung nicht zwingend
Das Bestehen einer Liebesbezie-
hung auch auf Kaderstufe oder 

Missbräuchlich ist eine Kündi-
gung auch dann nicht, wenn 
sie nicht aufgrund einer Bezie-
hung an sich erfolgt, sondern 
aufgrund der effektiven Folgen 
der Beziehung (z.B. ungerecht-
fertigte Vorteilsgewährungen, 
Kompetenzüberschreitungen 
etc.). 

Praxistipps
Arbeitnehmende müssen Fra-
gen nach dem Bestehen einer 
Liebesbeziehung am Arbeits-
platz grundsätzlich nicht be-
antworten. Liebesbeziehungen 
zwischen vorgesetzter und un-
terstellter Person und auf hoher 
Kaderstufe sind hingegen offen-
zulegen. Auch im Zweifelsfall 
kann eine Offenlegung ratsam 
sein, um einem Vertrauensver-
lust im Falle des Bekanntwer-
dens der Liebesbeziehung vor-
zubeugen. In vielen Unterneh-
men existieren Leitfäden oder 
Weisungen zum Umgang mit 
Liebesbeziehungen am Arbeits-
platz, die es zu beachten gilt (so-
weit sie zulässig sind).
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zwischen vorgesetzter und un-
terstellter Person muss nicht 
zwangsläufig zum Verlust der 
Stelle führen. Der Arbeitgeber 
kann sich gegebenenfalls auch 
mit Weisungen helfen, indem 
er z.B. bestimmte Aufgaben und 
Kompetenzen entzieht, intern 
versetzt oder umorganisiert. 
Gemäss der Gerichtspraxis ist 
die Entlassung eines oder so-
gar beider Beziehungspartner 
allein wegen der Beziehung – 
ohne Vorliegen einer Vertrags-
verletzung oder einer nahelie-
genden Gefahr einer Vertrags-
verletzung – missbräuchlich. 
Ein bloss theoretisches Risiko, 
dass Beziehungspartner ihre 
arbeitsvertraglichen Pflichten 
verletzen könnten, rechtfertigt 
eine Kündigung nicht.
Eine Ausnahme zu diesem 
Grundsatz liegt allerdings wie 
bei der Aufklärungspflicht von 
Arbeitnehmenden dann vor, 
wenn die Betroffenen eine be-
sondere Stellung oder Funk-
tion innehaben, dies die wei-
tere berufliche Tätigkeit oder 
ordnungsgemässe Zusammen-
arbeit in Frage stellt und kei-
ne milderen Massnahmen, z.B. 
eine Versetzung, möglich sind. 

In der Rubrik «Rechtstipps für Alumni» klären wir an dieser Stelle 
regelmässig Fragen zum Arbeitsrecht.

Dr. Harry Nötzli ist Rechts- 
anwalt in Zürich. Er berät 
ALUMNI-ZHAW-Mitglieder in 
arbeitsrechtlichen Fragen zu 
einem reduzierten Satz. Der 
Kontakt erfolgt über das  
ALUMNI-ZHAW-Sekretariat  
(sekretariat@alumni-zhaw.ch) 
oder Telefon 052 203 47 00).




